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1. Allgemeines

Versicherbar sind Pflegegelder für ungedeckte Kosten bei stationären Aufenthalten 
in Institutionen und Abteilungen für Chronischkranke und Pflegebedürftige.

Was ist versicherbar?1.1

Zusatzversicherung Pflegetaggeldversicherung

Diese Zusatzbedingungen sind Teil des Versicherungsvertrages. Es wird ausdrücklich auf die Allgemeinen Vertrags-
bedingungen (AVB) für die Krankenzusatzversicherungen nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) verwiesen.

Welche Pflichten haben 
Sie bei der Abklärung des 
Leistungsanspruchs?

Sie sind verpflichtet, Ihren Anspruch auf Versicherungsleistungen innerhalb einer 
Woche nach Ablauf der Wartefrist anzumelden. 

2.2

2. Leistungsumfang

Was ist versichert? Das versicherte Pflegetaggeld wird nach Ablauf der Wartefrist von 730 Tagen ausge-
richtet. Die Wartefrist läuft ab Beginn des stationären Aufenthalts in einer anerkann-
ten Institution oder Abteilung für Chronischkranke und Pflegebedürftige. Die Warte-
frist wird pro Fall berechnet. Kommt es nach einem Unterbruch zu einem Wieder-
eintritt in eine Institution oder Abteilung für Chronischkranke und Pflegebedürftige 
(Rückfall), werden die bereits erdauerte Wartefrist und die bereits erbrachten Leis-
tungen angerechnet, wenn der Rückfall innerhalb von 365 Tagen erfolgt. Der erneute 
Aufenthalt in einer Institution oder Abteilung für Chronischkranke und Pflegebedürf-
tige gilt hinsichtlich der Leistungsdauer und der Wartefrist als neuer Versicherungs-
fall, wenn der letzte Aufenthalt in einer Institution oder Abteilung für Chronischkranke 
und Pflegebedürftige über 365 Tage zurück liegt. 
Das Pflegetaggeld wird während maximal 3650 Tagen entrichtet. Allfällige Kürzun-
gen des Pflegetaggeldes bewirken keine Verlängerung der Leistungsdauer. Nach 
Ausschöpfung der Leistungsdauer erlischt die Pflegetaggeldversicherung.
Die Leistungen werden ausschliesslich für stationäre Aufenthalte in Institutionen und 
Abteilungen für Chronischkranke und Pflegebedürftige in der Schweiz erbracht.
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Welche Varianten können 
Sie versichern?

Es sind Pflegegelder in folgender Höhe versicherbar:
• Pflegegeld pro Tag Minimum: CHF 15.—
• Zusätzliches Pflegegeld in Abstufungen von: CHF 5.—
• Pflegegeld pro Tag Maximum: CHF 200.—

Welche Wartefrist besteht? Es besteht eine Wartefrist von 730 Tagen.

Ist die Leistungsdauer 
beschränkt?

Das Pflegetaggeld wird während einer begrenzten Dauer entrichtet. Die Leistungs-
dauer beträgt maximal 3650 Tage.

Welche Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein?

Leistungen aus der Pflegetaggeldversicherung werden erbracht an Kosten für Unter-
kunft, Pflege und Behandlung in zweckdienlichen und von der kantonalen Spital- 
und Pflegeheimplanung anerkannten Institutionen oder Abteilungen für den Aufent-
halt von chronischkranken oder pflegebedürftigen Versicherten.
Die Leistungen setzen sowohl eine medizinische Indikation für die stationäre Behand-
lung und Pflege voraus als auch den regelmässigen Bedarf an Leistungen der 
Grund- und Behandlungspflege der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. 
Eine medizinische Indikation liegt vor, wenn die Diagnose und die Gesamtheit der er-
forderlichen Massnahmen den stationären Aufenthalt in einer zweckdienlichen Insti-
tution oder Abteilung für Chronischkranke und Pflegebedürftige rechtfertigen.
Die Leistungen werden ausschliesslich in Ergänzung zur obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung ausgerichtet. Kostenanteile, welche die obligatorische Kranken-
pflegeversicherung deckt, sowie Selbstbeteiligungen aus der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung sind in der Pflegetaggeldversicherung nicht versichert, un-
abhängig davon, ob die obligatorische Krankenpflegeversicherung besteht oder 
nicht. Es werden in jedem Fall höchstens die effektiv entstandenen Kosten vergütet.
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3. Besondere Bestimmungen

Was geschieht bei Einfüh-
rung einer obligatorischen 
Pflegeversicherung?

Bei Einführung einer obligatorischen Pflegeversicherung werden die Leistungen aus 
der Pflegetaggeldversicherung nur in Ergänzung zu den Leistungen der obligatori-
schen Versicherung ausgerichtet. 

Kann die Versicherung 
sistiert werden?

In Abweichung von Ziffer 4.9 der AVB für die Krankenzusatzversicherungen nach 
VVG kann die Pflegetaggeldversicherung nicht sistiert werden.

Kann bei Kündigung der 
Pflegetaggeldversicherung 
durch die Versicherten An-
spruch auf gebildetes 
Deckungskapital erhoben 
werden?

Ein Teil der von der Visana Versicherungen AG erhobenen Prämie wird zur Bildung 
von Deckungskapital verwendet. Dieses dient zur Sicherstellung der Leistungen im 
Alter. Bei einem freiwilligen Austritt aus der Pflegetaggeldversicherung oder bei Ab-
leben besteht kein Anspruch auf gebildetes Deckungskapital.
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Können die Leistungs-
ansprüche verjähren?

Die Visana Versicherungen AG erbringt keine Leistungen, wenn Sie den Leistungs-
anspruch erst nach zwei Jahren seit Ablauf der Wartefrist geltend machen.
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Visana Versicherungen AG
Thunstrasse 162
Postfach
3074 Muri/BE

Für weitere Informationen:
Tel.   031 357 91 11
Fax 031 357 96 22

www.visana.ch


